
Medizinische Behandlungsfehler 
und Patientenrechte in Schweden

Patientensicherheit ist zu einem zentralen internationalen Thema geworden.

Es wird nach Systemen gesucht, die zu einer Verbesserung der Patienten -

sicherheit und auch zu einer fairen Regelung von berechtigten Schadens -

ersatzansprüchen geschädigter Patienten führt. Das schwedische Gesund-

heitswesen verfügt seit Jahren über ein gutfunktionierendes System mit inter-

essanten Gedankenansätzen, die hier vorgestellt werden.
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Einleitung
Patientensicherheit und die Aufarbeitung und
Regelung von vermeidbaren unerwünschten Er-
eignissen im Gesundheitswesen stehen heute in
vielen Ländern zunehmend im Blickpunkt der
Öffentlichkeit und der Akteure im Gesundheits-
wesen.

Schweden, das traditionell immer sehr offen
und fortschrittlich in Fragen der Gesundheits-
und Sozialpolitik war, hat diese Problematik
 bereits vor Jahrzehnten angegangen und verfügt
heute über ein etabliertes System und Regelwerk
zur Aufarbeitung von vermeidbaren uner-
wün schten Ereignissen. Darüber hinaus besteht
ein gesetzlich geregeltes System für den Schadens -
ersatz geschädigter Patienten, dem eine völlig
andere Rechtsstellung der Patienten zugrunde
liegt, als man es in traditionellen Systemen kennt,
in denen ein Entschädigungsanspruch von einer
(gerichtlichen) straf- und haftrecht lichen Klä-
rung der Schuldfrage abhängt.

Obwohl das schwedische System sich seit
vielen Jahren bewährt hat und bei der Bevölke-
rung eine hohe Akzeptanz geniesst, ist es im aus-
sernordischen Ausland weitgehend unbekannt.
Es soll hier kurz vorgestellt werden.

Hintergrund
Seit 1937 besteht in Schweden eine gesetzliche
Meldepflicht für vermeidbare unerwünschte
 Ereignisse im Gesundheitswesen – unabhängig
davon, ob ein Patient tatsächlich zu Schaden
 gekommen ist. Dies bedeutet, dass auch die ern-
ste Gefährdung von Patienten meldepflichtig ist.
Der Hintergrund zu dieser Gesetzgebung waren

einige Todesfälle, die in den 30er Jahren in einem
Stockholmer Krankenhaus (Mariahemmet) vor-
kamen und zunächst vertuscht wurden. Nach
deren Bekanntwerden schuf man ein Gesetz (Lex
Maria), das eine Meldepflicht für Behandlungs-
fehler vorsah. Dieses Gesetz ist bis heute gültig.
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Faute de traitement médical
et droits du patient en Suède

En Suède, un système qui s’est développé depuis

de nombreuses années améliore la sécurité des pa-

tients. Il existe un devoir légal d’annexer toutes les

fautes de traitement et tous les patients ont le droit

d’exiger un éclaircissement pour une faute de

traite ment présumée. Par ce biais, la plupart des

cas sont éclaircis. C’est ainsi que la majorité des cas

sont traités par le Ministère de la santé qui dispose,

de surcroît, d’une commission apte à prendre des

sanctions disciplinaires en cas de comportements

fautifs. Les patients sont assurés contre les fautes

de traitement en cas de maladie et les questions de

la responsabilité et de la faute sont séparées et

traitées indépendamment l’une de l’autre. C’est

la raison pour laquelle les procédures judiciaires

concernant des fautes de traitement sont rares. Le

système est transparent et garantit une gestion

juste du cas pour le patient lésé.
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Zentrale Gesundheitsbehörde 
als Kontroll- und Sanktionsorgan
Bei der zentralen Gesundheitsbehörde (Social-
styrelsen) wurde eine Abteilung für die medizini-
sche Klärung gemeldeter Vorfälle geschaffen und
darüber hinaus eine Disziplinarbehörde (Ans-
varsnämnden) eingerichtet, der sämtliches Me-
dizinalpersonal, d.h. Ärzte und Pflegepersonal,
unterstellt ist und die über entsprechende Sank-
tionsmöglichkeiten (von einer einfachen Er-
mahnung bis zum Entzug der Approbation)
verfügt. Wenn bei der Aufarbeitung eines gemel-
deten Vorfalls Hinweise für ein schuldhaftes
Handeln vorliegen, wird der Fall an die Diszipli-
narbehörde geleitet, die die Schuldfrage klärt
und gegebenenfalls eine Sanktion verhängt. Ein
Sanktionsbeschluss wird von einem Gremium
aus Juristen, Ärzten und Laien (als Repräsentan-
ten der Öffentlichkeit) unter Leitung eines Rich-
ters gefällt.

Diese disziplinarrechtlichen Massnahmen
sind beim Medizinalpersonal durchaus gefürch-
tet und werden von den Betroffenen, von Pa-
tienten und auch der Öffentlichkeit als angemes-
sen strenge Bestrafung empfunden.

Demzufolge kommen strafrechtliche Klärun-
gen vor Gericht praktisch nicht vor. Gegen die
Verhängung einer Disziplinarmassnahme kann
aber zivilrechtlich vorgegangen werden.

Über die der behandelnden Einrichtung
obliegende Meldepflicht hinaus hat auch jeder
Patient, Angehörige oder sogar eine Drittperson
das Recht, eine Klärung eines vermuteten Be-
handlungsfehlers einzufordern, was formlos
und kostenfrei geschieht.

Diese Meldung erfolgt ebenfalls an die zen-
trale Gesundheitsbehörde, die verpflichtet ist, je-
der Meldung nachzugehen.

Veröffentlichung
Die von der Gesundheitsbehörde bearbeiteten
Fälle werden regelmässig im offiziellen Ärzte-
organ (Läkartidningen) anonymisiert publiziert,
um so die gewonnenen Erkenntnisse zu verbrei-
ten und damit Wiederholungen vorzubeugen.
Insbesondere werden die Beurteilungen der Dis-
ziplinarbehörden sehr genau verfolgt, da sie als
Präjudiz bei ähnlich gelagerten Fällen aufzu -
fassen sind.

Publikationen besonderer Fälle werden dar-
über hinaus regelmässig in einer sogenannten Ri-
sikovisite (Riskronden) an alle entsprechenden
Kliniken verschickt, wo es dem Chefarzt obliegt,
diese den Mitarbeitern zur Kenntnis zu bringen.

Alle aufgearbeiteten Fälle werden in einer
zentralen Datenbank erfasst und sind für das Me-
dizinalpersonal zugänglich.

Entschädigung im Schadensfall
In Schweden hat man eingesehen, wie schwierig
es für Patienten sein kann, berechtigte Schadens-
ersatzforderungen durchzusetzen. Daher führte
der Gesetzgeber 1972 eine erste gesetzliche Rege-
lung für Schadensersatzansprüche (skadestånds-
lag) ein.

Allmählich kam es zu einer Trennung von
Haftrecht (Entschädigung) und Strafrecht (Sank-
tionen gegen die schuldhafte Person). Heute
 erfolgt die Entschädigung eines geschädigten Pa-
tienten unabhängig von der disziplinarrechtli-
chen (d.h. strafrechtlichen) Beurteilung des Falles.
So kann ein Patient, der einen Schaden erlitten
hat, eine Entschädigung erhalten, selbst wenn
niemand strafrechtlich belangt werden kann.

Hier greift seit 1975 eine zunächst freiwillige,
seit 1998 jedoch obligatorische Patientenscha-
densversicherung (Patientskadereglering), die
von allen Trägern medizinischer Einrichtungen
finanziert wird und die jeden Patienten ohne
dessen Zutun, ohne Gesundheitsprüfung oder
Kosten umfasst. Allein die Tatsache, Patient zu
sein, gleichgültig ob im Krankenhaus, in einer
 Praxis oder im Krankenwagen, begründet den
Versicherungsschutz, wobei der Versicherte der
Patient ist und nicht die Einrichtung. Diese
 Versicherung des Patienten gegen Behand lungs -
schäden ist eine Umkehr der sonst üblichen
Haftpflichtversicherung des Arztes bzw. der
 medizinischen Einrichtungen und stärkt das
 Patientenrecht erheblich.

Die Versicherung zahlt Entschädigungen,
wenn Patienten einen vermeidbaren Schaden er-
leiden, sei es infolge einer Fehldiagnose, einer
vermeidbaren Infektion, einer fehlerhaften Ver-
ordnung oder Verabreichung von Medikamen-
ten, einer fehlerhaften technischen Ausrüstung
bzw. falscher Bedienung derselben oder eines
Unfalls.

Damit ein Patient einen Schaden bei der Ver-
sicherung geltend machen kann, ist der behan-
delnde Arzt bzw. die Einrichtung verpflichtet,
dem Patienten mit Antragsformularen, Formu-
lierungen und Gutachten zu helfen. So bleibt
selbst bei einem Behandlungsfehler der Arzt
Partner des Patienten, und der in anderen Ge-
sundheitssystemen kraftraubende, mit Kosten
verbundene und bisweilen zum «zweiten
Trauma» führende Rechtsweg wird entkrampft
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und transparent. Vor allem stehen Arzt und Pa-
tient stets auf gleicher Augenhöhe.

Schlussfolgerung
Das schwedische System der Aufarbeitung von
vermeidbaren unerwünschten Zwischenfällen
im Gesundheitswesen erfüllt wesentliche Funk-
tionen für die Patientensicherheit, Transparenz
und einen fairen Umgang mit geschädigten Pa-
tienten:
1. Infolge der gesetzlich geregelten Melde-

pflicht von Behandlungsfehlern, aber auch
der Möglichkeit der Patienten, die Frage eines
Behandlungsfehlers einfach und kostenlos
klären zu lassen, wird der Grossteil der Fälle
aufgedeckt.

2. Infolge der Patientenschadensversicherung
brauchen Patienten für berechtigte Schadens -
ersatzansprüche keine langen Gerichtsver-
fahren mit Hilfe von Rechtsanwälten gegen
ihren Arzt anzustrengen.

3. Schuldhaftes Medizinalpersonal wird bestraft,
was Wiederholungen eines Fehlverhaltens
vorbeugt und gleichzeitig den betroffenen
Patienten und letztlich auch der Gesellschaft
Genüge leistet.

4. Durch das Publizieren der aufgearbeiteten
Fälle werden andere vor möglichen Fallgru-
ben gewarnt und können ihre Routinen ent-
sprechend anpassen.

Zusammenfassung
Schweden verfügt über ein über viele Jahre ent-
wickeltes System zur Verbesserung der Patien-
tensicherheit. Es besteht eine gesetzliche Melde-
pflicht aller Behandlungsfehler, und zudem ha-
ben alle Patienten das Recht, von sich aus eine
Klärung eines vermuteten Behandlungsfehlers
einzufordern. Dadurch wird die Mehrzahl aller
Fälle aufgedeckt. Die Aufarbeitung von Behand-
lungsfehlern erfolgt durch das Gesundheits -
ministerium, das zudem über eine Disziplinar -
behörde mit entsprechenden Sanktionsmöglich-
keiten bei schuldhaftem Verhalten verfügt. Im
 Scha  densfall sind die Patienten gegen Be-
handlungsfehler versichert, und Haftrechts- bzw.
Schuld frage sind getrennt und unabhängig von-
einander. Daher kommen Gerichtsverfahren
wegen Behandlungsfehlern praktisch nicht vor.
Das  System ist transparent und sichert einen fai-
ren Umgang mit geschädigten Patienten.
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